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 a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Bodenordnungs-
gebiet	geändert	werden	soll;	dies	gilt	nicht	für	die	Änderun-
gen,	die	zum	ordnungsgemäßen	Wirtschaftsbetrieb	gehören,

	 b)	 wenn	Bauwerke,	Brunnen,	Gräben,	Einfriedungen,	Hangter-
rassen	und	ähnliche	Anlagen	errichtet,	hergestellt,	wesentlich	
verändert	oder	beseitigt	werden	sollen,

	 c)	 wenn	Obstbäume,	Beerensträucher,	Rebstöcke,	Hopfenstö-
cke,	einzelne	Bäume,	Hecken,	Feld-	und	Ufergehölze	besei-
tigt	werden	sollen.	Die	Beseitigung	ist	nur	in	Ausnahmefällen	
möglich,	 soweit	 landeskulturelle	 Belange,	 insbesondere	 die	
des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht beein-
trächtigt	werden,

	 d)	 wenn	 Holzeinschläge	 vorgenommen	 werden	 sollen,	 die	 den	
Rahmen	einer	ordnungsgemäßen	Bewirtschaftung	übersteigen.

	 Sind	entgegen	den	Anordnungen	zu	a)	und	b)	Änderungen	vorge-
nommen	oder	Anlagen	hergestellt	oder	beseitigt	worden,	so	kön-
nen sie im Bodenordnungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die 
obere	Flurbereinigungsbehörde	kann	den	früheren	Zustand	gemäß	
§	137	FlurbG	wieder	herstellen	lassen,	wenn	dieses	der	Bodenord-
nung dienlich ist.

 Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen wor-
den,	so	muss	die	obere	Flurbereinigungsbehörde	Ersatzpflanzun-
gen anordnen.

	 Sind	entgegen	der	Anordnung	zu	d)	Holzeinschläge	vorgenom-
men	worden,	so	kann	die	obere	Flurbereinigungsbehörde	anord-
nen,	dass	derjenige,	der	das	Holz	gefällt	hat,	die	abgeholzte	oder	
verlichtete	 Fläche	 nach	 Anweisungen	 der	 Forstaufsichtsbehörde	
wieder	ordnungsgemäß	in	Bestand	zu	bringen	hat.

 Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung zu Buchstaben b), c) 
und	d)	dieses	Beschlusses	sind	Ordnungswidrigkeiten	und	kön-
nen	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	1.000,00	EUR	für	den	einzelnen	Fall	
geahndet	werden	(§	154	FlurbG,	§§	1	und	17	des	OWiG4). Unter 
Umständen	 kann	 auch	 eine	höhere	Geldbuße	 auferlegt	werden	 
(§	17	Abs.	4	OWiG).	Außerdem	können	Gegenstände	eingezogen	
werden,	auf	die	sich	die	Ordnungswidrigkeit	bezieht	(§	154	Abs.	
3	FlurbG)

	 Für	die	ausgeschlossenen	Flurstücke	werden	die	mit	dem	Anord-
nungsbeschluss	 verfügten	 Einschränkungen	 des	 Grundbesitzes	
aufgehoben.

6. Finanzierung des Verfahrens
 Die	Verfahrenskosten	gem.	§	104	FlurbG	trägt	das	Land	Branden-

burg.	Die	Ausführungskosten	fallen	gemäß	§	105	FlurbG	der	Teil-
nehmergemeinschaft zur Last.

8. Sofortige Vollziehung
 Die	sofortige	Vollziehung	dieses	Beschlusses	wird	nach	§	80	Abs.	2	

Ziff. 4 VwGO5 angeordnet.
9. Gründe
 Ausgelegt	gemäß	Ziffer	2	des	1.	Änderungsbeschlusses.
10. Rechtsbehelfsbelehrung
 Gegen	diesen	1.	Änderungsbeschluss	kann	 innerhalb	eines	Mo-

nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
 Der Widerspruch ist beim 
 Landesamt für Verbraucherschutz, 
 Landwirtschaft und Flurneuordnung
 Dienstsitz Luckau
 15926 Luckau
 schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
Luckau, den 04.11.2010

Anlage: 
Gebietskarte,	ausgelegt	gem.	Ziffer	2	des	1.	Änderungsbeschlusses	

1	 Landwirtschaftsanpassungsgesetz	 i.	 d.	 F.	 der	 Bakanntmachung	
vom	03.07.1991	(BGBl.	I	S.	1418),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	
7 Absatz 45 des Gesetzes vom 19.06.2001 (BGBl. I S. 1149)

2	 Flurbereinigungsgesetz	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	
16.	März	1976	(BGBl.	I	S.	546)	zuletzt	geändert	durch	Artikel	17	
des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794)

3 Brandenburgisches Landentwicklungsgesetz vom 29.06.2004 
(GVBl. Bbg. I Nr. 14 S. 298)

4	 Gesetz	über	Ordnungswidrigkeiten	 in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	19.	Februar	1987	(BGBl.	I	S.	602),	zuletzt	geändert	
durch Artikel 2 Gesetz vom 29.07.2009 I 2353

5		 Verwaltungsgerichtsordnung	 i.	 d.	 F.	 vom	 19.03.1991	 (BGBl.	 I,	 
S.	 686),	 zuletzt	 geändert	 durch	 das	 Gesetz	 vom	 21.08.2009	
(BGBl. I, S. 2870)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bodenordnungsverfahren Priorgraben, VNr.: 6006 Q

Öffentliche Bekanntmachung
Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung

In	dem	Bodenordnungsverfahren	Priorgraben,	VNr.:	6006	Q	werden	
hiermit	 die	 Ergebnisse	 der	Wertermittlung	 gemäß	§	 32	 Flurbereini-
gungsgesetz	 -	 FlurbG	 -	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	
16.03.1976	 (BGBl.	 I	 S.	 546)	 zuletzt	 geändert	 durch	 Gesetz	 vom	
20.12.2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3987)	 und	 gemäß	 §	 8	 Brandenburgisches	
Landentwicklungsgesetz	-	BbgLEG	-	in	der	Fassung	der	Bekanntma-
chung vom 29.06.2004 (GVBl. Bbg. I Nr. 14 S. 298) festgestellt.
Die	Versammlung	zur	Erläuterung	der	Ergebnisse	der	Wertermittlung	
fand am 04.05.2010 im Sportclub von Milkersdorf, Schloßstraße 16 
in 03099 Kolkwitz, OT Milkersdorf statt. Die Wertermittlungsunter-
lagen lagen zur Einsichtnahme durch die Beteiligten vom 05.05.2010 
bis zum 19.05.2010 in der Gemeinde Kolkwitz, Gemeindeverwal-
tung, Berliner Straße 19 in 03099 Kolkwitz aus.
Begründete	Einwendungen,	die	zur	Änderung	der	Wertermittlungser-
gebnisse führten, wurden nicht erhoben. 
Die Wertermittlungsunterlagen (Wertermittlungsrahmen, Werter-
mittlungskarte) liegen in der Zeit vom 27.12.2010 bis zum 28.01.2011 
in der Gemeinde Kolkwitz, Gemeindeverwaltung, Berliner Straße 19 
in	03099	Kolkwitz	jeweils	zu	den	öffentlichen	Sprechzeiten	aus	und	
können	dort	eingesehen	werden.	
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen	die	Feststellung	der	Ergebnisse	der	Wertermittlung	kann	inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist gegenüber der Teilnehmergemeinschaft des Bo-
denordnungsverfahrens	 Priorgraben	 beim	 Landesamt	 für	 Ländliche	
Entwicklung,	Landwirtschaft	und	Flurneuordnung	Luckau,	Karl-Marx-
Straße 21 in 15926 Luckau schriftlich oder zur Niederschrift einzu-
legen

02.12.2010

gez. Tobias Hentschel
(Vorsitzender des Vorstandes der TG)


